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Stephanie Vonarburg

Journalistische Arbeit unter vertragslosen
Bedingungen
Ein Medien-Gesamtarbeitsvertrag ist unabdingbar

Die Medienbranche wandelt sich rasant - und mit ihr verändern sich die
Arbeitsbedingungen der Medienschaffenden. Medien werden zunehmend
digital genutzt, die gedruckten (Bezahl-)Zeitungen und Zeitschriften ver-
lieren Leserinnen, die Werbefinanzierung im Print erodiert und verschiebt
sich nicht im gleichen Umfang in die digitalen Medien. Dadurch funktio-
niert das viele Jahrzehnte unhinterfragte Finanzierungsmodell der klassi-
sehen Medienunternehmen, in dem rund zwei Drittel der Einnahmen aus
den Anzeigen und Inseraten stammen, nicht mehr. All dies trägt zu einem
tief greifenden Strukturwandel bei, der geprägt ist durch Medienkonzent-
ration, Fusionen, forcierte Kooperationen und Stellenabbau.

Gleichzeitig müssen Medienschaffende zunehmend flexibler, länger
und mit höherem Zeitdruck arbeiten. Nicht nur, dass sie inzwischen meist
mehrere Artikel pro Tag schreiben: aufgrund der zunehmenden Konver-

genz medialer Kanäle und der Arbeit im Newsroom müssen die einzelnen
Artikel auch für verschiedene Kanäle umgeschrieben werden, sodass sich
über den ganzen Tag verteilt mehrere Redaktionsschlüsse häufen. Ausser-
dem ist es in zahlreichen Medienhäusern trotz Rechtsvorschrift nicht üb-
lieh, die Arbeitszeit des Redaktionspersonals zu erfassen. Lange Arbeitsta-
ge waren auf den Redaktionen immer schon die Regel, mittlerweile wer-
den die konstant steigenden Überstunden aber auch zum Problem für die
inhaltliche Qualität der Medien. So steigt neben dem Stress auch die Frus-
tration: Das Ansehen des Berufs sinkt.

Vertragsloser Zustand in der Medienbranche
Ausgerechnet vor diesem Hintergrund verweigern die Medienunterneh-
men ihren Arbeitnehmerinnen seit mehr als elf Jahren einen Gesamtar-
beitsvertrag (GAV; Tarifvertrag). Resultat: Die Arbeitsbedingungen ver-
schlechtem sich, die regulierte Zeit für vertiefende Recherchen fehlt, dem-
zufolge nehmen Fehlleistungen in den Medien zu, Anerkennung und
Status der Journalistinnen sinken und das Image der Branche leidet. Dies
veranschaulicht die Tatsache, dass der Begriff «Lügenpresse», der schon
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von den Nationalsozialistinnen zur Diffamierung unabhängiger Medien
eingesetzt wurde, seit 2014 ein Revival in den digitalen und sozialen Medi-
en erlebt. Solche Pauschalurteile erschweren jedoch eine fundierte - not-
wendige - Medienkritik.

In seinem Bericht zum Postulat «Pressevielfalt sichern», das der dama-
lige sozialdemokratische Nationalrat Hans-Jürg Fehr im Jahr 2009 einge-
reicht hatte, analysierte der Bundesrat bereits 2011 diese negative Entwick-
lung und kam zum Schluss, dass die Medien ihrer Rolle für das Funktio-
nieren der Demokratie immer weniger gerecht werden. Mit Verweis auf die
Eigenverantwortung der Medien und die Selbstregulierungsfähigkeit der
Märkte vérzichtete er bisher aber darauf, über den gebührenfinanzierten
Rundfunk hinaus medienpolitisch aktiv zu werden.' In Bezug auf den ver-
tragslosen Zustand bei den Print- und Onlinemedien erklärte Medienmi-
nisterin Doris Leuthard jedoch in einem Interview, das am 24. April letzten
Jahres in der Südosrschim'.z erschien, dass die Medienunternehmen sich
bezüglich eines GAV gesprächsbereiter zeigen und sich mit den Gewerk-
Schäften einigen sollten.

Gesamtarbeitsverträge regeln auf kollektiver Ebene die Mindestarbeits-
bedingungen einer Branche. Sie drücken den Willen der Sozialpartner aus,
die Standards der Branche auf dem ausgehandelten Niveau zu halten. Im
Bereich der Medien reicht die kollektive Regelung der Arbeitsbedingungen
weit zurück. Bereits 1919 wurden im ersten «Badener Abkommen» die Ent-
gelte für Journalistinnen festgelegt." Seither gab es bei den Printmedien
praktisch lückenlos kollektive Vereinbarungen. Viele Jahrzehnte war die
Arbeitnehmendenseite einzig durch den Verband der Journalistinnen (mit
wechselnden Namen) vertreten, auf Arbeitgebendenseite war dies der
Schweizerische Zeitungsverleger-Verband (SZV).

Anfang der tg7oer-Jahre traten mit der Gründung der Schweizerischen
Journalistinnen-Union (SJU; als Sektion des Verbands des Personals Öf-

fentlicher Dienste, VPOD) und dem Schweizer Syndikat Medienschaffen-
der (SSM) zwei weitere Akteure auf die Bühne - ersterer vornehmlich im
Bereich der Printmedien, letzterer anfänglich als Hausgewerkschaft der

Angestellten im gebührenfinanzierten Rundfunk (Schweizerische Radio-
und Fernsehgesellschaft, SRG). Beide schlössen sich dem Schweizerischen
Gewerkschaftsbund an."

Die SJU erwirkte ab 1990 die Stellung als Vertragspartnerin des Kollek-

tivvertrags für die Angestellten in Zeitungen und Zeitschriften. Fortan gab
es aufsehen der Arbeitnehmenden zwei Organisationen: die Gewerkschaft
SJU (heute Teil der syndicom)* und den Berufsverband (zuerst VSJ, dann
SVJ, heute impressum). Gemeinsam schlössen sie jeweils die kollektiven
Verträge - Kollektivvertrag (KV) 1990, GAV 1996 und Presse-GAV 2000 - mit
der Arbeitgeberseite ab.
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Der Presse-GAV 2000 war bei Inkrafttreten innerhalb des Verlegerver-
bandes umstritten. Eine Gruppe von kleinen und mittelgrossen Verlegern
unter der Führung von Hanspeter Lebrument (Siidostschioeiz / Somedia)
drohte mit dem Austritt aus dem Verband. Als Ende 2002 der Verleger der
Tamedia, Hans Heinrich Coninx, als Präsident des Verlegerverbands zu-
rücktrat, wurde Hanspeter Lebrument zu seinem Nachfolger gewählt; no-
tabene als Vertreter eines «wilden Betriebs», der wegen des GAV vorüber-
gehend aus dem Verlegerverband ausgetreten war. Der zentrale Punkt sei-
nes Wahlprogramms lautete: Die Auflösung des GAV. Tatsächlich kündigte
der Verlegerverband den GAV per Ende Juli 2004. Auch diejenigen Verlage,
die keine grundsätzliche oder ideologische Mühe mit dem GAV hatten, lie-
ssen Lebrument gewähren, weil ihnen der vertragslose Zustand ebenfalls
gelegen kam, um Restrukturierungen kostengünstiger vollziehen zu kön-
nen. Dass der Verlegerpräsident freie Hand hatte, dürfte auch damit zu tun
haben, dass der Verband intern zerrissen war, weil die zunehmenden,
mehr oder weniger freundlichen Übernahmen und Fusionen von Medien-
unternehmen die Interessen von grossen, mittleren und kleinen Verlage
auseinandertrieb.

Problematische Arbeitsbedingungen für Journalistinnen
Seither herrscht in den Print- und Onlinemedien der vertragslose Zustand.
Das hat negative Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen der Journa-
listinnen und Medienschaffenden. Sie lassen sich auf sechs Problemberei-
che zusammenfassen:

1. Sinkende Löhne, besonders/ür Frauen: Während die Löhne der fest an-
gestellten, etablierten Journalistinnen kaum sanken, gerieten diejeni-
gen der Berufseinsteigerlnnen stark unter Druck. Zudem öffnet sich die
Lohnschere zwischen hohen und tiefen Einkommen. Die Lohnunter-
schiede zulasten der Frauen (insgesamt in der Branche vergleichsweise
wenig ausgeprägt) nehmen bei den Jungen und bei den über 55-Jährigen
zu.^

2. Freie Mitarbeitende: Am meisten kürzten die Verlagshäuser die Honora-
re für «Freie». Sie gelten in den Medien grundsätzlich als Arbeitneh-
mende und sind in der Regel unselbständig erwerbend. Ihre Ansätze
sind teilweise erodiert, sodass die freien Mitarbeitenden kaum mehr
ausschliesslich von ihrer Arbeit für die Medien leben können und in pa-
rallele Bereiche wie PR ausweichen oder in ihre angestammten Berufe
zurückkehren. Dadurch verlieren die Medien das Fachwissen vieler
Freien.

3. Geringere soziale Sicherheit: Punkto sozialer Sicherheit haben viele
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Medienunternehmen abgebaut. Die Dauer des Lohnfortzahlungsan-
Spruchs und dessen Höhe im Fall von Krankheit wurde reduziert, die
längeren Kündigungsfristen für langjährige Mitarbeitende gekappt, die
Dauer und Höhe der Lohnfortzahlung des bezahlten Mutterschaftsur-
laubs auf das gesetzliche Minimum gesetzt.

4. Bny-our-Vertrage: Die Verleger zwingen die Freien durch Buy-out-Ver-
träge, die Nutzungsrechte an ihren Beiträgen umfassend abzutreten.
Vielerorts reduzieren oder streichen Verleger auch die Zweit- und Mehr-
fachnutzungshonorare - obwohl durch die Konvergenz medialer Kanä-
le einzelne Artikel immer häufiger mehrfach publiziert werden.

5. Arüe/rsp/atzsicherheh: Bereits Anfang der Nullerjahre führten die Verla-

ge drastische Sparprogramme durch, bauten teilweise massiv Stellen
ab, stellten Titel ein oder zwangen sie in Kooperationen. Der Höhepunkt
kam im Jahr 2009, als der Tages-Anzeiger ein Viertel und Der Bund fast
ein Drittel des Redaktionspersonals entliessen. Mangels GAV gab es be-
reits keine Sozialplanpflicht mehr. Mit vereinten Kräften mussten Ge-

werkschaften und Personalvertretungen die Sozialpläne erkämpfen.
Seither haben weitere Medien Angestellte entlassen, und die Zahl der
laut Staatssekretariat für Wirtschaft seco als arbeitslos gemeldeten Me-
dienschaffenden ist immer noch hoch: Ende November 2015 sind unter
der Kategorie Medienschaffende und verwandte Berufe 1149 Personen
als arbeitslos gemeldet.®

6. BmgescBränfcte fcoZZefctme MBuvrto/tg: In den letzten Jahren konnten
Medienschaffende zwar in verschiedenen Betrieben wieder Personal-
oder Redaktionskommissionen aufbauen. Diese Gremien haben aber
meist eingeschränkte Kompetenzen und können wenig bewirken. Die

Kommerzialisierung der Medien, der Druck der (Werbe-)Wirtschaft,
der politische Mainstream in Richtung neoliberaler Werte und die re-
duzierte Unabhängigkeit der Medienschaffenden spiegeln sich auch in
der eingeschränkten kollektiven Mitwirkung im Betrieb. Die Leitbilder,
Redaktionsstatuten und Personalreglemente sind, wo überhaupt vor-
handen, Papiertiger oder Feigenblätter.

Ausblick
Die spür- und nachweisbar sinkende Qualität und Vielfalt der Schweizer
MedienlandschafF sowie die wiederkehrenden Aktionen und juristischen
Klagen von Gewerkschaft und Berufsverband wegen fehlender Arbeitszeit-
erfassung in den grossen Medienhäusern haben schliesslich Resonanz auf
der politischen Ebene gefunden. Wie oben erwähnt, hat die zuständige
Bundesrätin Leuthard, aber auch die Eidgenössische Medienkommission
(EMEK) oder die SP Schweiz mit ihrem Positionspapier «Für ein demokra-
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tiegerechtes Mediensystem» von 2013 auf die oft erodierenden Arbeitsbe-
dingungen in den Redaktionen aufmerksam gemacht. Das hat den Druck
auf die Verleger erhöht, die jahrelange Verweigerungshaltung in Sachen
GAV aufzugeben.

Mittlerweile scheint sich auch die Präsidentschaft von Hanspeter Leb-
rument ihrem Ende zuzuneigen und der letzte Verlegerkongress 2015 zeig-
te auf, dass es zwischen den Schweizer Verlegern grosse Dissonanzen be-

züglich ihrer strategischen Ausrichtung gibt. Sie gipfelten im Austritt des

Ringier-Verlags und von Axel-Springer Schweiz. Gleichzeitig forderte die
Mitgliederversammlung von der Leitung des Verlegerverbandes, inner-
halb eines Jahres einen GAV mit der Gewerkschaft syndicom und dem Be-
rufsverband impressum auszuarbeiten.

Um einen GAV zu erreichen, der die drastisch verschlechterten Arbeits-
bedingungen in den Medien wieder verbessert, wird es aber viel Einsatz
und grosse Mobilisierung der Medienschaffenden brauchen. Ein neuer
GAV muss dazu führen, die Position der Medienschaffenden als Berufs-

gruppe sowie ihre gewerkschaftliche Interessenvertretung insgesamt zu
stärken.

Anmerkungen
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